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IM NAMEN DES VOLKES
In dem Verfahren

überd
_ dieVerfassungsbeschwerde '

1 des Herrn Stefan W als e r
„ - | |_ Hamburg, '

1 _ 2. der MInderjahrIgenI I | W a I s e r,
'_ | I—_"|HambUrg . ‚

3. des-Minderiährigen-I l I W a I s e r
_ _ | Hamburg,

4. derMinderiährid-enl I I W a I ser,
|Hamburg,

‘n

gegen _1. den Beschluss des HanSeatischen OberlandesgerIchts
- vom 22. Oktober 2019- 12 UFH 4/19 -, ‘ . “

2. den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgenchts
' vom 18- Oktober 2019 12 UFH 130/19 -—, . ' - .

3. a)" den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts _ I
vom 4. September 2019.- 12 UF 124/17 -

b) den Beschluss des HanSeatischen Oberlandesgerichts
vom 1.8 Juni 2019 12 UF124/17n,

„ c)’ den BesChIUSS des Hanseatischen Oberlandesgerichts
„vom 17. Juni2019- 12 UF124/17-, '- .

d) den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgenchts _
vom 24 Juli 2018 12 UF 124/1I7 -‚ - -

_ e) den Beschluss des HanseaIISChen Oberlandesgerichts
vom 18. Juni2018- 12 UF124/17m‚ -



’ #2; l

a) den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts -
vom 28 AugUSt 2019- 12 UF 5/19 -—‚ .

b) den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts
vom 2 August 2019- 12 UF 5/19 -—,

den Beschluss des HanseatiSChen Oberlandesgerichts
'vom 28.August 2019 12 UFH 124/19 -—,

den Beschluss des SchleswigwHolsteinischen Oberlandesgerichts
. -vom18.JuII201915WF141/19-,

'a) den BeSCtss des Schleswig—Holsteinischen Oberlandesgerichts I
vom 11 Juli 2019 8 WF 72/19 -,_

' b). den Beschluss des Sehleswig-Holsteinischen Oberlandesgenchts '
vom 24 April 2019- 8 WF 72/19 -, -

. ' den BesctSs des Amtsgerichts Rendsburg l
„ vom 3 April 2019— 33 F 227/18 -—,

a) den Beschluss des HanseatisChen Oberlandesgerichts
_ vom 20. Februar 2019« 12 UF 235/18 -,

" b) den BeSctss des Hanseatischen Oberlandesgerichts I I

10.

' ‘ 11.

' 12.

13.,

14.

» 15.

vom 29 Januar 2019- 12 UF 235/18 -,

a) den Beschluss des Hanseatischen OberlandesgeriChts .
„vom 20 Februar 2019- 12 UF 234/18 -, ‘

b)“. den Beschluss des HanseatiSChen Oberlandesgerichts -
vom 29 Januar 2019- 12 UF 234/18 -,

den Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts .
vom 13 Dezember 2018 8 WF 155/18 -, ._ _

den Beschluss des AmtsgeriChts Hamburg-nBarmbek
vom 5. Dezember 2018— 895 F 275/18-, .

den Beschluss des Amtsgerichts Hamburgw„Barmbek
_vom 5. Dezember 2018- 895 F 272/18 -,

den Beschluss des Amtsgerichts Meldorf
„vom 17. September 2018- 113 F 192/18 w,

den BesCtss des SchleswigwHolsteinischen Oberlandesgerichts : '
vom 13. März’2018- 13 UF28/18-—, '

' 16.
” .vom I17. Januar2018-—113F71/17-,

I '17.

den Beschluss des Amtsgerichts Meldorji I

a)“ den Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts
vom13.JuII 201713 UF 65/17a -

i . .b) den Beschluss des Schleswig HolsteinischenOberlandesgenchts
vom 3. Juli 2017 13 UF 65/17 -,



' “718.
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_ es...

den Beschluss des Amtsgerichts Meldorf . - ' '
vorn 21 April 2017 13 F 214/15 -, ' '

a) den BeSChluss des Hanseatischen OberlandesgeriChts " '
' vom 23 Dezember 2016 12 WF 198/16 -‚ -

b) -_ den Beschluss des HanseatiSChen Oberlandesgerichts

__ .20".

‚21

vom 23 November 2016- 12 WF 198/16 -‚

a) “den BeschIUSs des Amterichts Hamburg--Barmbek
v0m 3. November 2016- 895 F 204/13 -.-‚ - .

b)“ den Beschluss des Amtsgerichts HamburgwBarmbek
_vom 4 Oktober 2.-“016 895 F 204/13 —‚ - .

c) den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg—nBarmbek
- vom 19 Oktober 2015 895 F204/13- '

.- den Beschluss des HanseatisChen Oberlandesgerichts
vom 9. Juni 2016-— 12 WF 80/16 -,

J '22.

' _ 24.

25.

26.

' 27.

den Beschluss des HanSeatischen OberlandesgeriChts
. vom 24. Mai 2016- 12 UF 59/16 «n.

23. a) den Beschluss des Amtsgenchts Hamburg—w"Barmbek
. vom 23. Februar 2016 895 F 205/15 - -

b) den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg--Barmbek
- Vom 23.Februar 2016 895 F 205/15 -,

_ c) den BeSchluss des Amtsgerichts Hamburg—Barmbek A
Vom 18 November 2015 895 F 205/15 -—

a) I den Beschluss des Amtsgerichts Meldorf, _-_ _
‘ vom I18 Dezember 2015 -« 13 F 213/15 -„_

b) den BesChluss des Amtsgerichts Meldorf" '
"vom15. DezemberI2015- 13F213/15-— ‘

c) den BeSCtss des Amtsgerichts Meldorf 1
.vom 27. August 2015 13 F 213115 «.- -'

„den BeschluSs des Amtsgerichts Hamburg-"Barmbek „
vom 14. Juli 2015- 895 F 155/15 -‚.

a) den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg-—Barmbek
vom 4 September 2014- 895 F 30/14 -

1b) den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg—-«Barmbek
vom 6 Marz 2014 895 F 30/14 -

den Beschluss-des.Amtsgerichte Hamburg-‚Barmbek
-' vom 3. August 2014 895 F 132/14”, _ '

28.
' vom 10. Juni 2014 895 F 63/14 -.

den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg--Barmbek



29. den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts
„ vom 3. Juni 2014 12 UF 52/14 -, -

' . 30'. den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts .'
‘ _. vom 24. Oktober 2013 12 UF 202/13 -,

' 31 ._ den Beschluss des Amterichts Hamburg--Barmbek
'vom _.8 Oktober 2013-— 895 F 103/13 —,

32. die ErhebUng von Gerichtebühren durchdas Finanzministerium
des Landes Schleswig Holstein . . . _

hat die 1 Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerlchts dUrch
den Präsidenten Harbarth ' '

die Richterin Britz
und den Richter Radtke

am 24 November2020 einstimmig beschlossen: '_

1.‘ Das Ab-Iehnungsgesuch gegen den Präsidenten Har—‚t
„ barth; den Richter Paulus, die Richterinnen Baer und ' '—

Britz sowie den Richter Radtke wird als unzulässig
'Iverworfen. ' I

I2. Der BeSChluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts .
'.vom 4. September 2019 ‚-» 12 UIF 124/17 --.-_verletzt den -

' Beschwerdeführer zu 1) insoweit in- seinem GrundreCht
aus Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes,“- als
ihm Zum einen aufgegeben worden "ist,'den Beschwer—

deführer zu“ 3) unverZÜglich psychiatrisch untersu'chen _
. zu lassen und dieSen in“ eine gegebenenfalls ärztlich
empfohlene „psychologische, “psychotherapeUtische I
und psychiatrische Behandlung zu geben ”(Ziffer 1 des "

Beschlusses), sowie ihm zum anderen aufgegeben _
. worden ist dem zUStändigen Jugendamt im Abstand

'_von vIer Monaten Berichte des behandelnden Arztes
-' sowie Informationen über den aktuellen Entwicklungs .

Stand der Beschwerdeführenden zu 2), zu 3) und zu 4) ' .
schriftlich zukommen zu IasSen (Ziffer 2 des BesCtsn . .
Ses)'_ _ ' '



3 Der vorstehend genannte Beschluss wird in seinen Zif-
fern 1 und 2 aufgehoben. Im Umfang der Aufhebung

.‘Wird die Sache zur erneuten Entscheidung an das
. Hanseatische Oberlandesgenchtzuruckvewvlesen

4. Im Übrigen Wird die Verfassungsbeschwerde nicht zUr
EntscheidUng angenommen

5. Die Freie Und Hansestadt Hamburg hat dem Be?
_ ISchwerdeführer zu 1)ein VIertel der nOtwendigen Aus- ' f

. lagen zu erstatten -

.Gründe:

. I.

Die Beschwerdefuhrer ein Vater und seine drei minderjährigen Kinder wen»
I _ den sich gegen fachgerichtliche Entscheidungen in Sorgerechtsentzugs— und Umw -. I

-_ gangsrechtsverfahren‚ unter anderem gegen die Anordnung von Auflagen gegen-
. ' - über dem Vater im Zuge der RüCkübertragung entzogener Teile der elterlichen --

Scrge für Zwei bis dahin fremduntergebrachte Kinder .

„ 1 a) Der Beschwerdeführer zu 1) ist der Vater der aus der Ehe mit der Mutter '
hervorgegangenen Beschwerdeführer zu 2) bis 4), Seinen 2005 2006 und 2010 I
geborenen Kindern.

Aufgrund von Erkenntnissen des mit der DiagnoStik für den Beschwerdeführer
zu 3) betrauten Hamburger Kinderhauses unter anderem über eskalierende Kon-f - i
fliktezWischen der Mutter und den Kindern sowie gewalttatlgen Auseinandersetw-
zungen unter den Eltern und sowie angesiChts der Einschätzung des KinderhaU- _

' ses, dass es sich bei dem BeSChwerdeführer zu 3) um ein emotional hochgradig
geschädigtes Kind handele, leitete das Familiengericht Im Dezember 2013 das der

" Verfassungsbeschwerde zugrundeliegende HauptsaCheverfahren zum Entzug der ' '
elterlichen Sorge ein. Im Zuge dieses Verfahrens erfolgte im Februar 2014 die In— '
obhutnahme der Beschwerdeführenden Zu 2) und 3) durch das Hamburger Ju-

. .gendamt Sie wurden in zUletzt unterschiedlichen Einrichtungen der Jugendhilfe In
„' Sohleswig-u„HOIstein Untergebracht. Die Beschwerdefuhrerm zu4) verblieb im ' '

-' Haushalt der Eltern. -



Irres-“I

Im März 2014 entzOQ das Familiengericht den Eltern im Wege einstweiliger
Anordnung Weite Teile der elterlichen Sorge unter anderem das Aufenthaltsbew-I. ' '

-stimmunQSreCht, für die beiden fremduntergebraChten Kinder und ordnete insoWeit'

__ EIQänzungspegschaft durch das Jugendamt Hamburg an Die Beschwerden und '
sonstige eingelegte Rechtsbehelfe der Eltern dagegen wies das Hanseatische
_OberlandeSgericht2urÜCK . . . . .

b) In dem alle drei Kinder betreffenden HaüptsaCheVerfahren überdie elterliä '—
che Sorge bestellte das Familiengericht den Kindern einen VerfahrensbeiStand
und hörte die EItIern, den Verfahrensbeistand und das Jugendamt, teils mehrfach,
an Zudem beauftragte es ein (erstes) Sachverständigengutachten. Die Bew I

I sehwerdeführenden zu 2) und 3) hörte das Gericht im Mai 2017 an. Mit nicht an“
gegriffenem Beschluss vom 13 Juni 2017 entZog das Familiengericht den Eltern
die bereits vorläufig entzOgenen Teile der elterlichen Sorge für die beiden älteren
Kinder auch in der Hauptsache und ordnete im Umfang _der EntZiehung '

"Pflegschaft durch das Jugendamt Hamburg aIn._ Zur Begründung führte es aus I
.- beide Kinder zeigten nachEinschätzung des Sachverständigen Verhaltensauffäl- f

f Iigkeiten im soZio-u-emotionalen Bereich und deutliche Unsicherheiten und Ängste
Beide Kinder Und der Beschwerdeführer zu 1) hätten das häusliche umfeld als”
weiterhin geprägt von permanenten und lautstark geführten elterlichen Auseinan-
dersetzungen geschildert Die Eltern seien zur Abwendung der Gefährdung nicht
in der Lage, weil es ihnen nicht gelinge, den eigenen Anteil an dem seelischen. '

' Zustand ihrer Kinder wahrzunehmen, das Ausmaß der seelischen VerunsiCherung
ihrer Kinder zu erkennen und ihr Verhalten daran auszurichten Der Sergerechtsw
entn Sei zur Abwendung der Gefahr auch erforderlich BIezügIICh der BesChwer— .

j'deführerin zu 4) WUrde von familiengerichtliChen Maßnahmen nach 5 1666 BGB ‘-
I - abgesehen, weil-diese seit mehr-als drei Jahren -_— zeitweilig mit beiden Elterntei- I.

len — in Ägypten lebe und deShalb Feststellungen zu ihrem aktuellen Zustand nicht
‘ möglich seien. Mitte 2017 kehrte der -Beschwerdeführer zu _1) Wohl ohne Seine—Ü

Ehefrau und die Beschwerdeführerin zu4) wieder nach Hamburg-zurück.

- c) ln dem auf die _BeSchwerde des BeschWerdeführers zu 1) undseiner Ehe: '
frau.eingeleitetenBeschwerdeverfahren äußerte diekBesChwerdeführerin zu 2) in
„ihrer Anhörung vom '15. März 2019 den WUnsch, in den Haushalt'des Beschwer-w '
deführers zu 1) zurüCkzukehren; eine Anhörung des BeSchwerdeführers zu 3) er— I
folgte nicht. Das HanSeatische Oberlandesgericht beauftragte darahin den bis-

. herigen Sachverständigen. mit einer Nachbegutachtung zu der Frage, ob ejne‘
I Rückkehr der Kinder in den HaUshaIt des (von der Mutter räumlich getrennItleben-a -



den) Beschwerdeführers zu 1) eine Kindeswohlgefährdung darstellen würde Ein-
Ablehnungsgesuch des Beschwerdeführers zu 1) gegenüber diesem Sachvern

" ständigen wies das HanSeatiSche OberlandesgeriCht zurück, entließ den Sachver-a _
ständigen aber wegen fehlender Mitwirkung des Beschwerdeführers zu 1) und

beatragte einen neuen Sachverständigen. '

_ “Nachdem die Beschwerdeführendenzu. 2) und 3) ohne Einverständnis der Er-x-
gänzung'spflegerin im AnSctss an einen Ferienumgang imJuIi 2019 eigenmäch— I
tig im HauShalt des BeSchwerdeführers zu 1)verblieben, wo sieseitdem leben,

beantragte “die Ergänzüngspflegerin im August 2019 die Aufhebung der
Pflegschaft für die Kinder. Das BeschWerdegericht hörte am 4. September 2019
den. Beschwerdeführer zu 1) sowie Mitarbeiter des Jugendamtes persönlich an. '
Der im Beschwerdeverfahren beauftragte Sachverständige erstattete mündlich"

i sein Gutachten nach Aktenlage Der Beschwerdeführer zu 1) sowie die Ergän-
zungspflegerin beantragten die Aufhebung der Pflegschaft. ' '

Mit angegriffenem BeschIUSs vom 4 September 2019 übertrUg das Hanseatia-
_ sche Oberlandesgericht unter Abänderung des Beschlusses des Familiengerichts
die entzogenen Teile der elterIiChen Sorge für die Beschwerdeführenden zu 2) und
3) a die-Eltern zurück- Dem Beschwerdeführer zu 1) gab es aüf, den Beschwerw
deführer zu 3)_unVerzüich psychiatrisch untersUchen'zu lassen und das Kind “in
eine gegebenenfalls ärztlicherseits empfohlene psychologische, psychotherapeu-

' tische und psychiatrische BehandIUng "zu geben. (Ziff. 1) sowie dem zuständigen
Jugendamt Im Abstand von vier Monaten Berichte des behandelnden Arztes sowie
Informationen über den aktuellen Entwicklungsstand der Kinder, inSbesondere in

' schulischer, gesundheitlibher und sozialer Hinsicht, schriftlich zukOmmen zu las-
sen (Ziff. 2). Von der Erhebung von Kosten. für das Beschwerdeverfahren wurde

abgesehen und zugleich entschieden, dass außergerichtliche "KOSten des Bew
schwerdeverfahrens nicht erstattet Werden. Das Hanseatische Oberlandesgericht
begründete den angegriffenen Beschluss unter'VeIweis auf ä 38 Abs. 4 Nr. 2 Fan»

'mFG nicht. Es sei gleichgerichteten Anträgen der Beteiligten stattgegeben worden
beziehungSWeise widerspreche der Beschluss nicht dem erklärten Willen eines

Beteiligten '

2. Die Beschwerdeführenden rügen mit ihrer Verfassungsbeschwerde die Verw-
letzung diverser Grundrech,te unter anderem von Art. 6 Abs. 1, Abs 2 Satz1,
Abs. 3 GG. Sie tragen unter anderem v0r, die angeordneten Maßnahmen griffen in
ihre Rechte aus Art. 6 GG ein, ohne dass sich aus der angegriffenen Entschei-«Q

-8-—_



dung eine Begründung, insbesondere die Darlegung einer den Eingriff rechtferti-
genden KindeSWOhlgefährdung, entnehmen ließe Außerdem rügen sie unzu--

i reichende Ermittlungen und Feststellungen zu dem „Organisationsversagen“ staat-
- liCher Organe in den fachgerichtlichen Ausgangsverfahren und machen die als

reChtsWidrig angesehene Unterbringung der Kinder außerhalb des Wohnorts, die
OrganisatiOn sowie die Art und Weise der AUfgabenerfüllung durch Jugendämter
in Hamburg und hier inSbesondere die AUsübung von hoheitlicher Gewalt durch
Hamburger Tarifangestellte sowie die unzuständigkeit der Gerichte in Schleswig-. I

' ' „ Holstein In Umgangsrechtsverfahren geltend.

3. Jedenfalls der Beschwerdeführer zu '1)_ hat beantragt festzustellen, “dasS
Präsident Harbarth, die Richterinnen Baer und Britz sowiedie Richter Paulus und
Radtke von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen Sind;-zudem lehnt er
sie wegen Besorgnis der Befangenheit ab.

. 4 Die Landesregierung der Freien und Hansestadt Hamburghatte Gelegen-
_ . heit zur SteIIUngnahme. ' '

- Die "Akten des AuSgangsverfahrens zum BesChluss des HanSeatiSchen "Ober...
Iandesgerichts VOm 4. September 2019 lagen dem BundesverfassungsgeriCht vor.

Die Kammer entScheidet in der Besetzung mit Präsident Härbarth, Richterin
_ Britz und Richter Radtke. '

„ 1. Diese sind nicht nach {j 18 Abs.1 Nr. 2 BVerfGG. von der Mitwirkung. ausge- .t
. sch’lOssen. Bei der Beteiligung ananderen VerfassungsbeschWerdeverfahren des- '

selben BeschWerdeführers handelt es sich nicht um eine zum AuSschluss führen—-
de vorausgegangene Tätigkeit in derselben Sache im Sinne vonä 18 Abs. 1 Nr. 2 -
BVerfGG (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senatsvom
14. Oktober 2020 .“- 1 BvR 2253/20 ..‚ Rn. 3). Eine solche Iiegtregelmäßig lediglich ‘
dann vor, wenn die Tätigkeit im gegenständlichen verfas'sungsgerichtlichen Ver—
“fahren selbst oder In dem diesem unmittelbar vorausgegangenen und ihm sachlich .

_Zugeordneten Verfahren erfolgte (vgl. BVerfGE 152, 332 <336 Rn. 9> m.w..;N
stRspr). Dazu gehören andere verfassungsgerichtliche Verfahren nicht, mögen sie

. _ auch teilweiSedenselben LebensSachverhalt wie das gegenständliche betreffen.

10-
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2'. Der Befangenheitsantrag des BeSChwerdeführers zu 1)-'ist hinsichtlich Samt-4
I licher abgelehnter Richterinnen Und Richter offensichtIiCh unzulässig. Er kann da-

. her durch die Kammer in der vOrstehend genannten Besetzung und ohne Einho- .
Iung von Stellungnahmen der Abgelehnten beschieden werden (vgl. BVerfGE 131,
239 <252 f.>;_ 142.1 <4f. Rn 12> m ‚.w N.; stRspr).

a) SoWeit der Beschwerdeführer zu 1) Präsident Harbarth, Richterin Britz und I
Richter Radtke für befangen erachtet Ist die BegründUng seines Ablehnungsge—
suchs offensichtlich ungeeignet, deren AusSchluss zu rechtfertigen und deshalb "
offensichtlich unzulässig (vgl. BverfGE 133,377 <,406 Rn. 71>).

Die Ablehnung der genannten Richter stellt In der SaChe allein darauf ab, dass
' diese bereits über frühere Verfassungsbeschwerdeverfahren des Beschwerdefüh—

‚' rers in einer Weise entsChieden haben, die er für fehlerhaft hält. Daraus kann jey
I *doCh die Besorgnis der Befangenheit.im Sinne von ä 19 BVerfGG von vornherein

niCht abgeleitet werden. Nach der auch bei Anwendung von g 19 BVerfGG zu be-„
achtenden wertung des 5 18 Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG (oben 1) fuhrt allein die Äuße-
rung eines Mitglieds des VerfassungsgerIChts zu einer entscheIdungserhebIIchen.'
Rechtsfrage in anderen verfassungsgerichtIIChen Verfahren nicht zur BesOrgnis '

I der Befangenheit (vgl. BVerfGE 133,377 <406 Rn. 71>).

_ ‘ b) SoWeit sich der Ablehnungsantraggegen denRichter Paulus und dien-Rich—r
terin Baer richtet ister unzulässig, weil diese nICht Mitglieder der 1' Kammer und.

15'
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"daher nicht zur Mitwirkung im vorliegenden Verfahren berufen Sind (vgl BVerfGE '
142,144a.12>)

Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde in dem aus der Entscheie'
. .- dungsformel ersiChtlichen umfang zur Entscheidung an und gibt ihr nach 5 93c

Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 5 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG statt Insoweit
“ ' iSt die Annahme der VerfassungsbeSChWerde zur DurchsetzUng des als Verletzt -_

_ gerügten Elternrechts des Beschwerdeführers zu 1) angezeigt (g 93a Abs. 2
Buchstabe b BVerfGG) Die verfassungsbeschwerde ist, soweit sie zur EntScheiw
dung angenommen Wird zulässig und Offensichtlich begründet. Die für die Beurtei-n

Iung der VerfaSsUngsbeSchwerde maßgeblichen verfassungSrechtIichen Fragen
- hat das BundesverfaSSungsgericht bereits entschieden (ä 930 Abs. 1 Satz1

.  BVerfGG). '

'19
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I.‘ Die angegriffene Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom
' 4. September 2019 verletzt den Beschwerdeführer zu 1) in seinem Elternrecht aus

Art 6 Abs. 2 Satz 1 GG insoweit, als ihm die den Ziffern. 1 und 2 des BeschluSses
. genannten Verhaltensweisen ohne eine dies tragende Begründung aufgegeben
worden sind. ' ' ' -

- a) aa) Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert—den Eltern dasRecht auf Pflege und

Erziehung ihrer Kinder geStaIten und damit ihrer Elternverantwortung gerecht wer-
den Wollen (BVerfGE 60, 79 <88>). Diese primäre EntsCheidungsZuständigkeit der 1'
Eltern beruht auf der Erwägung, dass die Interessen des Kindes am besten von

7 den Eltern'wahrgenommen Werden. Dabei wird sogar die Möglichkeit in 'Ka gew' .
nommen, daSs das Kind durch einen EntschluSs der Eltern Nachteile erleidet,die
im Rahmen einer nach objektiven Maßstäben getroffenen Erziehungsentschei-I
dung vielleiCht vermieden Werden könnten (BVerfGE 34,165 <184>) In der Be—

7-20

21 _
ErZitng ihrer Kinder Die Erziehung des Kindes ist damit primär in die Verant—' .

I ' wortung der Eltern gelegt Die Eltern können grundsätZlich frei von staatlichen
Eingriffen naCh eigenen Vorstellungen darüber entscheiden, wie sie die Pflege und

.1 ziehung zum Kind müss aber das KindesWohI die oberSte Richtschnur der elterIi-u- _ 7
_chen Pflege und Erziehüngsein (BVerfGE 60,. 79 <88> m.w.N.). Der Schutz des '
Elternrechts, das 'Vater 'und Mutter gleichermaßen zukommt, erstreckt sich aufdie 7

. wesentlichen Elemente des Sorgerechts (vgl BVerfGE 84,168 <180>;107, 150 .
<17s>).

_ bb) Das Recht der Eltern aüffreie Gestaltung. ihrer Sorge für das Kind" verdient
dort keinen Schutz, wo sich Eltern ihrer Verantwortung gegenüber dem Kind ent-
ziehen und eine Vernachlässigung des Kindes droht (vgl BVerfGE 24,119 -

„ <143 f >) Wenn Eltern In dieser Weise versagen, greift das Wächteramt des Staa- ' '
"tes nach Art 6 Abs. 2 Satz2 GG ein; der Staat ist nicht nUr bereChtigt, sondern Ä- '

_auch verpichtet; d'e Pflege und Erziehung des Kindes sicherzustellen, denn das ‚_ _ '- .
_Kind als Grundrechtsträger hat Anspruch auf staatlichen Schutz vor verantwor—‘

I tungsloser Ausübung des Elternrechts (vgl. BverfGE 24,119 <144>) Dabei be—7
I . stimmen sich die Schutaßnahmen nach dem Ausmaß des elterlichen Versa—

„gens und danaCh, was im InteresSe des Kindes geboten ist (vgl BVerfGE 24,119 7
. '<144 f >; 60, 79 _<91>; 103, 89 < 107>). Jede Zum Zwecke der Abwendung einer _

7 Kindesw0hlgefährdUng getroffene staatliche Maßnahme muss den Grundsatz der...
Verhältnismäßigkeit beachten(vgl. BVerfGE 76,1 <50 f > m.w. N ).

- I_11-'
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‘ cC). In verfahrensrechtliCher Hinsicht muss ein Kindschaftsverfahren in Seiner
" “Ausgestaltung geeignet und angemeSsen sein, eine möglichst zuverlässige

Grundlage für eine am Kinde3wohl ausgerichtete EntscheidUng zu erlangen (vgl.
. BVerfGK 9, 274 <279>; 15,509 <515 f.>) und damit der Durchsetzung der materi- I

ellen Grundrechtsposmonen wirkungsvoll zu dienen (vgl. BVerfGE 84, 34 <49>).
_ Diesen Anforderungen werden die Gerichte nur gerecht, Wenn sie sich mit den

23'.

. BeSOnderheiten des Einzelfalles auseinandersetzen, die Interessen der Eltern so-

wie deren EinsteIIUng und PerSönlichkeit würdigenUnd auf die Belange des Kin—
'_ des eingehen (n BVerfGE 31,194 <210>).

_d-d)Mit dieSen-nmateriell— und verfahrensrechtlichen Maßgaben des Grundge-a-
' setzes korrespondierenaußerdem AnforderUngenan die Begründung der gericht-

. Iichen Entscheidung (vgl BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats _
vom 14 Juni 2014 - 1 BVR 725/14, Rn. 24 und 26f.; Beschluss der1 Kammer.

24 .

des Ersten senats vom 19 November 2014 - 1 BvR 1178/14 «, Rn 37 m.w.N.‚ . 7"

— jeweils zu „Art 6 Abs. 3 GG)- BeWirkt eine auf der Grundlage von ä 1666 BGB Ige-e
troffene famIlIengerIchtlIche EntscheidUng eine Trennung des Kindes v0n seinen
Eltern, folgt aus dem Verhältnismäßigkeitsgründsatz wegen der hohen Eingriffsinm

' tensität die Verpichtung der Fachgerichte, die dem Kind drohenden Schäden ih-'
- rer Art, Schwere und Eintrittswahrscheinlichkeit nach konkret _zu benennen (vgl. j
_"BVerfG, BeSchluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 10 Juni 2020

- 1 BvR 572/20 .., Rn. 23). Bei weniger schwerwiegenden, nicht an Art 6 Abs 3 4
‘GG zu messenden Eingriffen in das Elternrecht können solche FestStellungen je-

. denfalls dann nicht Vollständig unterbleiben, wenn ansonsten nicht beurteilt wer-_-
. denkann, ob die 'Fachgerichte bei der Anwendung—des Fachrechts eine grund-i '

. sätzlich runrichtige’AUffaSsüng von der Bedeutung des betrOffenen Grund-rechts '
. und vom Umfang seines Schutzbereichs zugrunde gelegt haben (zum Maßstab

' - BVerfGE 72, 122 <138> m.w.N.; BVerfGK 15, 509 <516>)I Dasgiltunter denge-
' nannten VoraUssetZungen im Einzelfall auch für Ietztinstanzliche NEntScheidungen, .
die ansonsten vOn Verfassungs wegen im Grundsatz nicht begründet werden-
müssen (vgl. BVerfGE 50, 287 <289f.;> .,81 97 <106_>_;94, 166 <210>; 118, 212 .1

I _<238>; stRspr). Ausnahmsweise kann eine BegrundungsobliegenheIt bei soIChen '
Entscheidungen bestehen, wenn mit Grundrechtseingriffen verbundene Anor‘d—_ _'
nungen erstmals in der das Verfahren abschließenden Instanz erfolgen oder wenn

. allgemeine, im Rechtsstaatsprinzip wurzelnde VerfahrensgrUndsätze dies erfor—

' „ dern (zu LetZterem BVerfGE 118,212 <238 f.->).

„12-
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b) Nach diesen Maßstäben verletzt die angegriffene Entscheidung des Han-
mseatischen Oberlandesgerichts vom4 September 2019 in dem aus der Entschei-
_dungsformeI ersichtlichen Umfang das Elternrecht des BeschWerdeführers zu 1).
aus Art. 6 Abs 2 Satz 1 GG. Die in Ziffern 1 und 2 des angegriffenen Beschlusses

. angeordneten SorgerechtSmaßnahmen greifen in sein Elternrecht ein, ohne dass
" l erkennbar IWäre, dass die dafür erforderlichen VoraUssetzungen erfüllt sind

. aa) Wegen des Verzichts auf EntsCheidungsgründe IäSst sich weder erken- "
nen, ob die für Maßnahmen nach 5 1666 BGB fachrechtlich erforderliche Kindes— .
Wohlgefährdung im Ausgangsverfahren vorlag, noCh, ob die dem Beschwerdefüh—
_rer zu 1) auferlegten Maßnahmen den VerhaltnIsmaßneItsgrundsatz wahren. 0b '
die hierzu vom Fachgericht getrOffenen Feststellungen und Bewertungen sowie
die Gestaltung des Ausgangsverfahrens den verfa33unQSrechtIichen Anforderun- I

_ 'gen, Unter denen der Eingriff in das Elternrecht gerechtfertigt sein kann, gerecht
werden, IäsIst sich Somit anhand der angegriffenen Entscheidung nicht feStstellen.

Zwar'ergeben sich aUs- den Feststellungen vorangegangener SorgerechtSent-w
_ scheidungen des Familiengerichts-vom 6. März 2014 Und 13. .Juni- 2017,. derBe-r

richte, der Jugendhilfeeinrichtungen Sowie den Stellungnahmen des Jugendamtes
. Anhaltspunkte, dieauf eine auch gegenwärtig noch bestehende, nachhaltige_Ge-’-—

fährdung des Kindeswohls der beschwerdeführenden Kinder Zu 2) und 3) im“

25

26

27'_.

Haushalt des BeschWerdeführers zu 1) schließen lassen und dann grundsätZIICh .
Maßnahmen naCh-ä 1666 BGB begründen könnten. Allerdings hat der mit“ der: I
Nachbegutachtung beauftragte (zweite) Sachverständige im Erörterungstermin am I

_4. September 2019 angegeben, nach Aktenlage bestehe derZeit jedenfalls für die
Beschwerdeführerin zu 2)im väterlichen Haushalt keine Kindeswohlgefährdung.“ '
Für den BeSchWerdeführer zu 3) empfahl er zwar eine kinderpsychiatrische unter;

'_ suChung, nähere Ausführungen zu einer konkreten Kindeswohlgefährdung lassen
sich dem Vermerk jedoch nicht entnehmen-

.‚ Da der im Beschwerdeverfahren beauftragte Sachverstandlge eine Kindes-
wohlgefährdung bei der Beschwerdeführerin zu 2) verneint hat, ist nicht naChvolIe—

I ' ziehbar, aUs welchen Gründen daSIHanseatische Oberlandesgericht die in Ziffer 2
des BeschIUSses auferlegte InformatiOnspicht auf die Beschwerdeführerin zu 2)
erstreckt Zwar schließt die Verfassung niCht aus, dass das FachgeriCht im Einzel- ’

Ifall von den fachkundigen Feststellungen und Wertungen gerichtlich bestellter
Sachverständiger abweicht Insbesondere ist nicht ausgeschlossen, dass das Ge—

- 728 .

I richt zuI einer abweichenden Einschätzung und Bewertung von Art und Ausmaß _ '

.413-
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einer Kindeswohlgefährdung gelangt Es muss dann aber eine anderweitige ver;
Iässliche Grundlage für eine am Kindeswohl ausgerichtete Entscheidung haben
und diese Offenlegen. Ein Abweichen von den gegenläufigen Einschätzungen der

' Sachverstandlgen bedarf hier eingehender Begründung (vgl BVerfG, Beschluss
I '_ der 2 Kammer des ErSten Senats vom 3 Februar 2017 1 BvR 2569/16 Rn. 49'

m.w N.) Der angegriffenen Entscheidung des Hanseatischen Oberfandesgerichts
ist nicht zu entnehmen, Weshalb es der Einschätzung des psychoIOQischen Sacn-

‚verständigen nicht gefolgt ist Es ist auch niCht ersichtlich, dass das Gericht über
' eine anderweitige verlässliche Grundlage für seine Einschätzung verfügt.-

Zu der Situation der Beschwerdeführerin zu 4), auf die SiCh als „Betroffene.
zu 2“ des AusgangSVerfahrens die Informationsanordnung des angegriffenen Ben __
schlusses ebenfalls bezieht, finden sich in dem Protokoll über ‚den Termin vor dem

' Hanseatischen Oberlandesgericht vom 4. September 2019I<einerlei Angaben. I

29

iWorauf S'iCh diean’geOrdnete Maßnahme insoweit stützt, lässt sich nicht erkennen. I

. „bb)Den Verzicht auf eine Begründung der in Ziffern 1und2 angeordneten
Maßnahmen konntedas HanseatiSche OberlandesgeriCht im Übrigen auch ein— '

' ‘ ‚_ fachre‘bhtlich nicht auf 5 38 Abs. 4 Nr. 2 FamFG stützen. Im Ausgangsverfahren-
lagen die tatsäChIichen Voraussetzungen insoweit offensichtlich nicht vor. Weder
dem angegriffenen Beschluss noch den Akten des Ausgangsverfahrens ist zu ent-II

nehmen dass der Beschwerdeführer zu 1) die gerichtliche Anordnung der Maß-
nahme im VOrfeId beantragt Oder sein Einverständnis dazu zum AuSdrUck gen"

3o-

bracht hätte. Sein Einvernehmen und das der Ergänzungspflege'rin beZOQen sich ' I
ausweiSlit des ProtokOIIs der Anhörung vom 4. September 2019 lediglich auf die ‘
_Rückübertragung der elterlichen Sorge und die kinderpsychiatrische UntersuChung
und'BehandIung des BeSChwe-rdeführers zu 3), aberwederauf die gerichtliche
Anordnung dieser nochauf weitere flankierende Maßnahmen. Sollte das Hansea- '
‚tische Oberlandesgericht allein aus dem Einverständnis des BesChwerdeführers
zu 1), seinen Sohn kinderpsychiatrisch untersuchen und gegebenenfalls behann
deln zu lassen, auf das Vorliegen der VorauSsetzungen von 5 38 Abs. 4 Nr 2'

- FamFG geschIOSsen haben, So läge dem ein verständnis der Regelung zugrunde, -
das bei das Elternrecht (Art 6 Abs. 2 Satz1 GG) betreffenden Endentscheidunw-

- - . gen auf einer VerkennUng der Bedeutung und Tragweite diesesGrundreChts be-
ruhte.

2. Auf der Grundlage der ‚im IVerfassungsbeschwerdever'fahren. vorliegen-den
ErkenntnISse bestünden im Übrigen Bedenken gegen die Verhältnismäßigkeit der ' „

. .114 ...
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Anordnung, soIAreit das Hanseatische Oberlandesgericht dem Beschwerdeführer
Zu 1)die kinderpsychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers zu 3) aufge-

' gebenhat. Selbst wenn deSSen UnterSuchung und Behandlung wegen einer Kin-
.deswohlgefährdung geboten gewesen wäre, ist die gerichtliche Anordnung zur '

' .1 Abwendung einer dem Kind drohenden Gefahr insbesondere dann niCht erforder- .
Iich, wenn der BesChwerdeführer zu 1) alle im Zusammenhang hiermit nOtWendig

IWerdenden MItWIrkungshandlungen vornimmt oder vorzunehmen bereit ist (vgl. 7 -
BVerfG, BesCtss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 14 Juni 201441 BvR. '

725/14-, Rn. ._;39 BverfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats Vom
13 Juli 2017-1 BvR1202/17-‚Rn. 29) Der BeSChwerdeführer zu 1) hat Im Erör-

terungstermin am 4. September 2019 sein ausdrückliches Einverständnis mit die— f .
ser vom SachverstandIgen empfohlenen Untersuchung Und Behandlung erklärt
und angegeben, es wäre bereits eine Vorstellung des Kindes bei einem Kinder- 5'
pSychiater erfolgt. Feststellüngen dazu, weshalb zu befürchten sein könnte, dass

'- er sich nicht an seine Zusicherung halten werde, lassen sich der Entscheidung „
- nicht entnehmen.

.- _ 3. Dieangegriffene SIorgerechtSentscheidung vom4.Septembe.r 2019 beruht ? 32 _
' auch auf den dargelegten Verstößen gegen. das Elternrecht des Beschwerdefüh—  _ f

rers ‘zu 1). Es kann nicht-auSgeschIOss’en Werden, dass das HanseatischeOben _ -
landesgerichtbei hinreiChender Berü0ksichtigung des Grundrechte des Beschwer-w .

' deführers zu 1) eine andere, für diesen günStigere Entscheidung getroffen hätte.- '

' 4 ob die Anwendung “des 5 38 Abs 4 Nr 2 FamFGim 'AusgangsVerfahren
gegen das Willkürverbot In Art. 3 Abs. 1 GG verstößt, weil dessen rechtIiChe Oder '

tatsächliche Voraussetzungen offensiChtlich nicht vorlagen kann dahinstehen. -
Eine R'uge mit dieser Stoßrichtung enthält die Verfassungsbeschwerde nicht.

" ' Es kann weiter dah-instehen ob der'Beschwerdeführer' Zu'1) durch diese Ent--
scheidUng auch in den weiteren von ihm gerügten Grundrechten verletzt wird, weil
der Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts den Beschwerdeführer-
zu 1) bereits In seinem GrundreCht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG verletZt.

5 Der angegriffene Beschlussdes Hanseatischen Oberlandesgerichts vom _
4. September 2019 iSt in dem aus der Entscheidüngsformel ersichtlichen Umfang

_ aufzuheben und die Sache insoweit an das Hanseatische Oberlandesgericht zuw . .'
- rückZUVenNeisen (ä 93c In Verbindung mit ä 95 Abs. 2 BVerfGG)

'- .15
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Das Hanseatische Oberlandesgericht Wird im f0rtzusetzenden fachgerichtli—
chen Verfahren nicht nUr die verfassungsrechtlichen Erfordernisse ausreiChend
konkreter Feststellungen Zu Art und Schwere der Kindeswohlgefährdung und zur
Verhältnismäßigkeit der gerichtlichen Maßnahmen sowie die konkreten Begrün-i

I dungsanforderungen In den BIiCk nehmen müssen Es wird darüber hinaus auch in
Anbetracht der verfassungsrechtIIChen Anforderungen an die Verfahrensgestal—

' tung eine persönliche Anhörung des mittlerweile 14wjährigen Beschwerdeführers
zu3) in Betracht zu Ziehenhaben (ä 159 Abs 1 Satz 1 FamFG).

6. Im Übrigen wird die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführer nicht
zur EntscheidUng angenommen.

_ Soweit der Beschwerdeführer zu 1) allein die Verfassungsbeschwerde auch
dim Namen Seiner jüngsten Tochter, der Beschwerdeführerin zu 4), eingelegt hat,
fehlt es wegen der gemeinsamen elterlichen Sorge an einerwirksamenVertrewng"
der“ Minderjährigen (61'629 Abs. 1 SatzZ BGB.).SoWeit die. weiteren minderjähri-
gen Kinder, die Beschwerdeführerin zu 2) und der Beschwerdeführer Zu 3), ' die

Verfassungsbeschwerde gegen die angegriffene Entscheidung Vom 4. September -
2019 im eigenen Namen erheben haben, genügt ihre Begründung bereits deShaIb -
'nicht den aus ä 23Abs. 1 Satz 2, ä 92BVerfGG reSultierenden Anforderungen,
weil nicht dargelegt wird," in" welcher Weise sie durch die angegriffene Entschei-A

- dung beschwert 'si'nda der'BesCtss unmittelbar lediglich-dem Beschwerdefüh». '
rer zu 1) Pflichten aufgibt, liegt eine eigene naChteilige Betroffenheit der Kinder

auch nicht derart auf der Hand dass auf eine Begründung dazu verzichtet werden
' konnte.

Die gegen dieübrigen Entscheidungen gerichtete Verfassungsbeschwerde
der Beschwerdeführenden genügt insgesamt nicht den Begründungsanforderun- Ä - '
gen aus 5 23 Abs.1 Satz 2, 755 92 BVerfGG und ist deshalb ebenfalls unzulässig.

Von einer weiteren Begründung wirdIgemäß 5 93d Abs. 1 Satz3 BverfGG
f abgesehen

'Diese Entscheidung ist. unanfechtbar.

Harbarth ' ' Britz '_ Radtke ' I
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